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 Veröffentlicht am 01.06.1967

Norm

EheG §55 e2

Rechtssatz

Der Umstand, daß sich der Kläger schon seit Jahren einer Beistandsp4icht entzieht und voraussichtlich auch künftighin

nicht gewillt sein düfte, dieser ihm obliegenden Verbindlichkeit zu genügen, vermag an der Beachtlichkeit des von der

Beklagten erhobenen Widerspruches nichts zu ändern.
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